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Artikel 26: Rechtsakte ohne Gesetzgebungscharakter

Der Rat und die Kommission sowie die Europäische Zentralbank erlassen europäische Verordnun-

gen oder europäische Entscheidungen in den Fällen, die in den Artikeln 27 und 28 genannt werden,

sowie in den Fällen, die in der Verfassung ausdrücklich vorgesehen sind.

Explanation (if any) :

Ich schlage vor, diesen Artikel vollständig zu streichen. Seine Aussage ist entbehrlich. Sein Gehalt
ergibt sich klar genug aus Art. 27 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 2 und den anderen Verfassungsbestim-
mungen. Zudem ist diese Bestimmung eher verwirrend, denn in den in Art. 27 genannten Fällen ist
gerade nur die Kommission und in den in Art. 28 genannten Fällen sind nur die Kommission und
gegebenenfalls der Rat zum Erlass einer Verordnung befugt. Im übrigen kann keinesfalls die EZB,
auch wenn sie Verordnungsbefugnisse besitzt, auf eine Stufe mit dem Rat und der Kommission ge-
stellt werden.


